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247 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Bezirksregierung Münster  
500-53.0065/13/0016907-0001/0001.V 

48147 Münster, den 23.10.2013 

Die Firma Westfalen AG hat einen Antrag zur wesent-
lichen Änderung und zum Betrieb ihrer Anlage zur La-
gerung, Abfüllung und zum Umschlag von technischen 
Gasen im Werk I auf dem Grundstück in 48155 Münster, 
Industrieweg 43, Gemarkung Münster, Flure 180/179, 
Flurstücke 206, 207, 339, 333, 342, 344, 307, 309, 300, 
287, 143, 145 und 302 vorgelegt. 

Gegenstand des Antrages sind 

- die Neuordnung der Lagerflächen und Verkehrswege, 

- die Erhöhung der Lagerkapazität für Sauerstoff auf 259  
  t, für Acetylen auf 5 t, für Wasserstoff auf 1 t, 

- die Lagerung sehr giftiger und die Erhöhung der Lager- 
  kapazität giftiger Stoffe auf zusammen 2,1 t, 

- die Lagerung von 2,99 t Ammoniak und  

- die Verlagerung eines Waschplatzes für die Reinigung  
  von Fahrzeugen, Druckgasbehältern und Equipment 

sowie der Betrieb der geänderten Anlage. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer Um-
weltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt. 

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als un-
selbständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht be-
darf, da u.a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 
gez. Dr. Kieper-Schnelle 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 375 

 

 

 

 

 

 

 

248 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Bezirksregierung Münster  45699 Herten, den 25.10.2013 
500-53.0073/13/0404.1 

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Pawiker Straße 30, 45877 
Gelsenkirchen hat einen Antrag zur wesentlichen Än-
derung ihrer Anlage zur 

 Destillation oder sonstigen Weiterverarbeitung 
von Erdöl oder Erdölerzeugnissen in Mineral-
ölraffinerien 

gemäß Nr. 4.4.1 dem Anhang der Vierten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(4. BImSchV) auf dem Betriebsgrundstück Johannastraße 
2 – 8 in 45899 Gelsenkirchen-Horst, Gemarkung Horst 
Flur 93, Flurstück 267 vorgelegt. 

Gegenstand des Antrages sind anlagetechnische Maß-
nahmen im Rahmen des MIP-Projektes (Margin Impro-
vement Project) zur Effizienzsteigerung am Raffinerie-
standort Gelsenkirchen-Horst. Insbesondere sind folgen-
de Änderungen im Linnebrink-Tanklager beantragt: 

 die Änderung der Lagermedien im Tank FB 
5278 mit einem Flammpunkt > 55°C 

 Errichtung und Betrieb eines Wärmetauschers 
 Errichtung und Betrieb von 10 Rohrleitungen 
 Austausch und Betrieb von 1 Pumpe und 1 Re-

servepumpe mit einer Kapazitätserhöhung (100 
m³ => 250 m³) 

 Austausch und Betrieb von 9 Rohrleitungs-
abschnitten 

 Anschluss und Betrieb von 1 Pumpe an das 
bestehende Slop-system 

 Anschluss und Betrieb von 1 Pumpe an die 
bestehende Kreislaufleitung 

Das Ziel der Änderungsmaßnahmen ist die Verbesserung 
des Transportes der Produktströme zwischen dem Tank-
lager und den Prozessanlagen. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer Um-
weltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt.  

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, 
da u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 
gez. Elvira Kuhn-Renken 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 375 
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249 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Bezirksregierung Münster  45699 Herten, den 29.10.2013 
500-53.0015/13/0801A1 

Die Firma AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhr-
gebiet mbH in 45699 Herten, hat einen Antrag auf Ge-
nehmigung zur wesentlichen Änderung der Abfall-
Verbrennungsanlage RZR Herten vorgelegt. Das RZR 
Herten wird auf dem Grundstück Im Emscherbruch 11 in 
45699 Herten betrieben (Gemarkung Herten, Flur 96, 
Flurstücke 24, 25, 34). 

Gegenstand des Antrags ist eine Erweiterung des Ab-
fallartenkatalogs der Industriemüll- und der Siedlungs-
müll-Verbrennungsanlage des RZR Herten sowie die 
Aufhebung von Nebenbestimmungen zum Einsatz "ge-
ring belasteter Gewerbeabfälle" in der Siedlungsmüll-
Verbrennungsanlage. 

Die technischen Leistungsparameter des RZR Herten, 
insbesondere die maximale Feuerungswärmeleistung, der 
maximale Abfalldurchsatz sowie die maximale Abgas-
menge bleiben unverändert. Ferner gehen mit dem bean-
tragten Vorhaben weder technische, noch bauliche Än-
derungen der Anlage einher. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
fällt (Nr. 8.1.1.1 und 8.1.1.2 der Anlage 1 des UVPG), 
wurde eine Vorprüfung gemäß § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG 
durchgeführt. 

Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das beantragte Vorhaben in Summe mit früheren Än-
derungen oder Erweiterungen der Anlage, die seit der 
letzten Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wur-
den, keine Verpflichtung zur Durchführung einer er-
neuten Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, da unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG auf-
geführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. Ge-
mäß § 3a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selb-
ständig anfechtbar. 

Im Auftrag 
gez. Peter Eller 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 Bekanntmachung der Bezirksregierung 
Düsseldorf 

Allgemeinverfügung für den Betrieb von Hängeglei-
tern und Gleitseglern in der Startart „Elektrische 
Aufstiegshilfe“ 

Gemäß § 25 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der 
jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit § 3 der Ver-
ordnung zur Beauftragung von Luftsportverbänden 
(BeauftrV) vom 23.12.1993 erlässt die Bezirksregierung 
Düsseldorf (im Einvernehmen mit der Bezirksregierung 
Münster) – Luftfahrtbehörde – folgende Allgemeinver-
fügung: 

I. 

1. Die Bezirksregierung Düsseldorf erteilt die Er-
laubnis zu Starts und Landungen mit Hänge-
gleitern und Gleitsegeln in der der Startart 
„Elektrische Aufstiegshilfe“ in Nordrhein-
Westfalen. Die Allgemeinverfügung gilt nur in 
Verbindung mit einer Außenstart- und Lan-
deerlaubnis nach § 25 Abs. 1 LuftVG für Hän-
gegleiter und Gleitsegel durch den Deutschen 
Hängegleiterverband e.V. (DHV) und einer ge-
sonderten Zulassung des DHV für die Startart 
„Elektrische Aufstiegshilfe“. 

2. Führer von Hängegleitern und Gleitsegeln dür-
fen im Rahmen dieser Allgemeinverfügung nur 
tätig werden, wenn sie in die Startart „Elek-
trische Aufstiegshilfe“ eingewiesen wurden. 

3. Der Deutsche Hängegleiterverband e.V. setzt 
auf diesen Geländen die Auflagen für einen 
sicheren Flugbetrieb fest. Dies gilt insbesonde-
re für den Schutz von Personen und die prak-
tische Durchführung des Flugbetriebs. [Start- 
und Landeplätze von Höhenfluggeländen 
dürfen nicht für die Startart „Elektrische Auf-
stiegshilfe“ zugelassen werden.] 

4. Für den Flugbetrieb gilt die Flugbetriebsord-
nung für Hängegleiter und Gleitsegel (FBO). 

5. Hängegleiter und Gleitsegel müssen die gül-
tigen Lufttüchtigkeitsforderungen für Hänge-
gleiter und Gleitsegel (LFTF) inklusive der 
DHV-Zusatzforderungen für die Elektrischen 
Aufstiegshilfen erfüllen. 

II. 

Diese Allgemeinverfügung wird mit Veröffentlichung im 
Amtsblatt der jeweiligen Bezirksregierung wirksam. 

 

III. 

Der Widerruf dieser Allgemeinverfügung wird vorbe-
halten. 
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IV. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist gegen das Land Nordrhein-Westfalen, 
vertreten durch die Bezirksregierung Düsseldorf, Ce-
cilienallee 2, 40474 Düsseldorf, zu richten und muss den 
Kläger sowie den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die Klage ist beim zuständigen Verwaltungsgericht 
Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, schrift-
lich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. 

Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei 
Durchschriften beigefügt werden. Falls die Frist durch 
das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten ver-
säumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen 
zugerechnet werden. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maß-
gabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzge-
richten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO 
VG/FG – vom 07. November 2012 (GV. NRW. S. 548) 
eingereicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Auftrag 
gez. Jens Heidelberg 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 376 - 377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 48128 Münster zu richten. – Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger
erscheint wöchentlich. Redaktionsschluss: Freitag 10.00 Uhr. – Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich
51,00 €. Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €. Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 0,50 €
Versandkosten erhoben. Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 2,00 € Versandkosten, werden Ende des Jahres per
Rechnung ausgewiesen.  
 
Abonnementsbestellungen und – Kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 
 
Bezug durch die Bezirksregierung Münster 
Domplatz 1-3, 48143 Münster, 
Auskunft erteilt Frau Brockmeier, Tel-0251-411-1097 
Email: poststelle@brms.nrw.de 
 
Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Münster 
Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Münster 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amtsblatt 

für den Regierungsbezirk Münster

Bezirksregierung Münster 

48128 Münster 

 


